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Vorbemerkung 
 
 
Die Region Hannover hat als Träger der Regionalplanung die gesetzliche Aufgabe, ein Regionales 
Raumordnungsprogramm (RROP) für das Gebiet der Region Hannover aufzustellen. Angesichts 
veränderter Rahmenbedingungen und eines generellen Aktualisierungsbedarfs des RROP 1996 wurde 
Ende 2002 mit der Neuaufstellung des RROP 2005 begonnen. 
 
Nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens wurde das Regionale Raumordnungsprogramm 2005 von 
der Regionsversammlung der Region Hannover am 5. Juli 2005 als Satzung beschlossen.  
 
Mit Erlass vom 28.10.2006 und 23.11.2006 hat die Regierungsvertretung Hannover/Nienburg des 
Landes Niedersachsen das RROP 2005 gem. § 8 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über 
Raumordnung und Landesplanung mit Nebenbestimmungen genehmigt.  
 
Diesen Nebenbestimmungen ist die Regionsversammlung am 13.12.2005 beigetreten.  
 
Das RROP 2005 wurde im Amtsblatt der Region Hannover am 26.01.2006 bekannt gemacht und ist 
damit in Kraft getreten. 
 



Aufgabe und Grundlagen des Regionalen Raumordnungsprogramms 2005 
 
 
Das Regionale Raumordnungsprogramm 2005 (RROP) wird von der Region Hannover als Träger der 
Regionalplanung in ihrem Gebiet gemäß der §§ 7 und 8 des Niedersächsischen Gesetzes über 
Raumordnung und Landesplanung (NROG) vom 18.05.2001 (Nds. GVBl. S. 301), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05.11.2004 (Nds. GVBl. S. 412) aufgestellt. Näheres regelt die 
Verordnung über die Aufstellung der Regionalen Raumordnungsprogramme (VerfVO-RROP) vom 
26.07.1995 (Nds. GVBl S. 260), geändert durch Verordnung vom 19.11.2001 (Nds. GVBl. S. 724) und 
die Verwaltungsvorschriften zum NROG vom 07.07.2003 (Nds. MBl. 2003 S. 593). Im RROP werden 
die Grundsätze gemäß § 2 Abs. 3 des Raumordnungsgesetzes (ROG) und die Ziele der Raumordnung 
in beschreibender und zeichnerischer Darstellung festgelegt. Der Planungszeitraum erstreckt sich bis 
zum Jahr 2015. 
 
Dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2005 ist ein Gesamträumliches Leitbild zur Entwicklung 
der Region Hannover vorangestellt, welches grundsätzliche Aussagen zur räumlichen Entwicklung 
enthält und als Orientierungsrahmen für die Ausgestaltung des Regionalen Raumordnungsprogramms 
und dessen Umsetzung durch die regionalen Akteure dient. Das Leitbild nimmt nicht an der 
rechtlichen Bindungswirkung teil. 
 
 
Zum Regionalen Raumordnungsprogramm gehören: 

 
• Die beschreibende Darstellung mit Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, wobei  
  

- Ziele der Raumordnung, welche abschließend abgewogen und damit verbindlich sind, durch 
Fettdruck gekennzeichnet sind.  

 
- Grundsätze der Raumordnung, welche einer weiteren Abwägung unterliegen und zu 

berücksichtigen sind, im Normaldruck erscheinen. 
 
• Die zeichnerische Darstellung im Maßstab 1 : 50 000 (4 Teilblätter) mit räumlich konkreten 

Festlegungen (Grundsätzen und Zielen) sowie nachrichtlich übernommenen Inhalten. In der 
zeichnerischen Darstellung wird durch randliche Textziffern auf die entsprechenden Kapitel der 
beschreibenden Darstellung verwiesen. 

 
• Die verbindlichen Beikarten zum Regionalen Einzelhandelskonzept: Beikarte 1a mit den Raum- 

und Standortkategorien im Maßstab 1 : 100 000  und Beikarte 1b mit der flächenscharfen 
Abgrenzung der herausgehobenen Fachmarktstandorte im Maßstab 1 : 25 000.  

 
 
In der dem Regionalen Raumordnungsprogramm beigefügten Begründung/Erläuterung werden die 
Ziele, Grundsätze und Festlegungen fachlich begründet und durch zusätzliche erläuternde 
Informationen (u. a. statistische Grundlagen, Abbildungen und Erläuterungskarten) ergänzt. Die 
Begründung/Erläuterung nimmt nicht an der rechtlichen Bindungswirkung des RROP teil. 
 
Die Inhalte des Regionalen Raumordnungsprogramms knüpfen an die Aussagen des Landes-
Raumordnungsprogramms Niedersachsen 1994 (LROP) mit seinen Änderungen und Ergänzungen an 
und sind aus diesem entwickelt. Die im LROP für die Region Hannover festgelegten Ziele sind in das 
RROP übernommen worden. Sämtliche aus dem LROP übernommenen oder konkretisierten Ziele der 
Raumordnung, sind durch randliche Textziffern - LROP-Verweise - kenntlich gemacht. Für die 
Entwicklung der Region werden darüber hinaus weitere eigenständige Ziele der Raumordnung 
festgelegt. Die Übernahme von abschließend im Landes-Raumordnungsprogramm festgelegten Zielen 
ist durch Unterstreichung der randlichen Textziffer - LROP-Verweise – gekennzeichnet.  



 
Die zeichnerische Darstellung enthält weiterhin nachrichtliche Darstellungen, mit denen keine 
raumordnerischen Zielfestlegungen verbunden sind. Diese Darstellungen sind auf die für das 
Verständnis der Raumstruktur der Region wesentlichen Planungen und Maßnahmen beschränkt. So 
sind z. B. die unterirdischen Leitungen für Wasser, Erdöl und Erdgas entfallen, wohl aber in die 
Abwägung eingegangen. Zur weiteren Berücksichtigung dieser und anderer hier nicht dargestellten 
raumbedeutsamen Planungen oder Maßnahmen, die auf bestandskräftigen Verwaltungsakten bzw. 
rechtskräftigen Entscheidungen beruhen und im Bestand gesichert sind, wird auf das 
Raumordnungskataster verwiesen. 
 



Gesamträumliches Leitbild für die Region Hannover1

 
1. Regionalplanung für die Menschen in der Region  
1.1 Demographischer Wandel  
Nach vorliegenden Bevölkerungsprognosen wird in der Region Hannover bis zum Jahr 2015 mit 
einem stagnierenden bzw. nur sehr geringen Anstieg der Bevölkerung (1 %) gerechnet. Damit 
wird der Schrumpfungsprozess in der Region Hannover später einsetzen als in zahlreichen ande-
ren Regionen. Allerdings steht die Region bereits heute vor tief greifenden demographischen 
Veränderungen. Insbesondere wird eine Veränderung des Altersaufbaus der Bevölkerung eintre-
ten. Während die Zahl der jüngeren Erwachsenen sinken wird, steigt die Zahl der älteren Men-
schen weiter. Jedoch wird bis 2015 die Alterung, im Gegensatz zur bisherigen Entwicklung, in der 
Landeshauptstadt Hannover weniger zügig voranschreiten als in den übrigen Kommunen der 
Region. Diese Entwicklung wird Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung, den Wohnungs-
markt, das Arbeitsplatzangebot, die Wanderungsbewegungen und ganz besonders die Standorte 
und die Auslastung der öffentlichen und privaten Infrastruktur haben.  
 
1.2  Soziale und solidarische Region  
Wohlstand und soziale Probleme sind in der Region ungleich verteilt. Soziale Brennpunkte finden 
sich verstärkt im Zentrum der Region. Trotzdem konnte eine soziale Polarisierung weitestgehend 
verhindert werden. Für die Zukunftsfähigkeit der Region ist der Erhalt des sozialen Friedens von 
besonderer Bedeutung. Deswegen kommt dem dichten Netz der sozialen Institutionen und der 
Selbsthilfeeinrichtungen vor dem Hintergrund der raschen gesellschaftlichen Veränderungen eine 
Schlüsselstellung zu. Nicht Ausgrenzung, sondern Integration benachteiligter Gruppen ist die Ba-
sis für eine solidarische Regionalentwicklung. 
 
1.3  Gender Mainstreaming  
Der Leitvorstellung einer Raumentwicklung folgend, die die Entfaltung der Persönlichkeit unter-
stützt und soziale Ansprüche an den Raum berücksichtigt, gilt es im Rahmen der raumordneri-
schen Gestaltungs- und Koordinierungsaufgabe einen Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit (Gen-
der Mainstreaming) zu leisten. In der Regionalentwicklung betrifft dies insbesondere die Bereiche 
Wohnen, Arbeiten und Versorgen. Im Rahmen der integrierten Siedlungs- und Verkehrsentwick-
lung wird mit einer möglichst kleinräumigen Funktionsmischung und dem Prinzip der kurzen We-
ge dafür ein Beitrag geleistet. Durch eine bedarfsgerechte Ausstattung der Siedlungsbereiche mit 
alters- und familiengerechter Infrastruktur und verbesserter ÖPNV-Anbindung der Arbeitsstätten 
will die Region insbesondere Frauen ermöglichen, Berufstätigkeit und Familie besser miteinander 
zu vereinbaren.  
Darüber hinaus werden alle Entscheidungen und Maßnahmen im Rahmen des Regionalen Raum-
ordnungsprogramms auf ihre potenzielle Wirkung für beide Geschlechter überprüft. 
 
2.  Herausforderungen für die Region Hannover  
2.1  Anhaltender Druck auf die Ressource Fläche  
Trotz nahezu stagnierender Bevölkerungsentwicklung in der Region deuten alle Anzeichen darauf 
hin, dass der Druck auf die Ressource Fläche und die Gefahr einer weiteren Zersiedelung der 
Landschaft weiter anhalten wird. Dabei resultiert der anhaltende Wohnungsbedarf aus veränder-
ten und individualisierten Wohnwünschen, wobei der Trend zu mehr Wohnfläche pro Kopf, zur 
Eigentumsbildung und zum Wohnen in der Nähe von Natur und Landschaft unübersehbar ist. 

                                                 
1 Das Gesamträumliche Leitbild für die Region Hannover nimmt nicht an der rechtlichen Bindungswirkung des Regi-

onalen Raumordnungsprogramms 2005 teil. 
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Aber auch die Nachfrage der Wirtschaft nach verkehrsorientierten Flächen einschließlich der Ver-
änderungen im Einzelhandel mit erheblich größeren Flächeneinheiten wird anhalten. Hinzu 
kommen als Herausforderungen für die Raumnutzung der weitere Ausbau der Verkehrsinfrastruk-
tur, die Nachfrage nach Flächen für die Windenergienutzung und Rohstoffgewinnung sowie der 
Erholungsdruck auf die Frei- und Landschaftsräume und die Wiederverwertung von Brach- und 
Freiflächen. Auf Grund des demographischen Wandels muss bestehender Wohnraum jungen 
Menschen zugänglich gemacht und auf einen zeitgemäßen Standard gebracht werden. Der 
Betreuungsbedarf älterer Menschen erfordert eine Mischung der Altersgruppen in den Wohnquar-
tieren. 
 
2.2  Wirtschaftlicher Strukturwandel  
Die Region Hannover ist seit gut zwei Jahrzehnten von einem tief greifenden Strukturwandel er-
fasst, dessen äußere Kennzeichen nicht zuletzt Verluste von Arbeitsplätzen in traditionellen Er-
werbszweigen, insbesondere in der Industrie sind. Durch die weiter voranschreitende Globalisie-
rung und die kontinuierliche Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft ist mit weiteren Verän-
derungen für die regionale Wirtschaftsstruktur zu rechnen, weil gerade die beschäftigungsintensi-
ven Branchen der Region Hannover (z. B. das produzierende Gewerbe) auch künftig von dem 
Strukturwandel besonders betroffen sein werden. Seitens der Unternehmen führen diese weit 
reichenden Veränderungen zu einer Neubewertung ihrer Standorte. Deswegen kommt den regi-
onalen Standortqualitäten und den spezifischen Potenzialen der Regionen eine stark gestiegene 
und weiter wachsende Bedeutung zu. Um sich in der deutschen und internationalen Konkurrenz 
der Standorte auch künftig behaupten zu können, muss die Region Hannover insbesondere die 
hochwertige Infrastruktur, unternehmensorientierte Dienstleistungen, Bildungs- und Wissen-
schaftseinrichtungen sowie die „weichen Standortfaktoren“ stärken. Hierbei ist auch in Zukunft 
die Bereitstellung von geeigneten Flächen von erheblicher Bedeutung, wobei die Flächennut-
zungskonkurrenzen steigen. Deswegen ist die Regionalplanung auch künftig in ihrer Ent-
wicklungs-, Ordnungs- und Konfliktlösungskompetenz gefragt. 
 
2.3  Profilierung im nationalen und internationalen Standortwettbewerb  
In einem vereinten und erweiterten Europa wird sich der Wettbewerb der Regionen weiter ver-
schärfen. Die Region Hannover ist zwar gut auf diesen Wettbewerb vorbereitet: Die Lage im 
Schnittpunkt bedeutender europäischer Nord-Süd- und Ost-West-Achsen muss als Chance für die 
Region genutzt werden. Durch die Weltausstellung EXPO 2000 wurden die regionale Infrastruktur 
erheblich modernisiert und der internationale Bekanntheitsgrad erheblich gesteigert. Allerdings 
weist das Profil der Region noch Unschärfen auf, wobei es mehr denn je auf die Herausarbeitung 
der Alleinstellungsmerkmale ankommt (z. B. Messestandort, Qualifikationsniveau). Außerdem 
kommt es für eine Behauptung in der Klasse der Metropolregionen mit europäischer Bedeutung 
darauf an, die Potenziale des erweiterten Wirtschaftsraums, d.h. einschließlich der benachbarten 
Landkreise, des Großraums Braunschweig sowie unter Einbeziehung des Wissenschaftsstandortes 
Göttingen, noch stärker zu vernetzen und zu einem überzeugenden und unverwechselbaren Ge-
samtprofil zu verarbeiten. 
 
2.4  Interkommunale und regionale Kooperation  
Trotz vorhandener regionsweiter Konzepte (z. B.: Regionales Naherholungsprogramm; Regionales 
Einzelhandelskonzept) sind besonders auf den Feldern der Gewerbeflächenentwicklung, der 
Wohnsiedlungsentwicklung und der Freiraumentwicklung in der Region Hannover bislang kaum 
Ansätze zu interkommunaler Kooperation und Funktionsteilung erkennbar. Nicht zuletzt die ange-
spannte Finanzlage der Kommunen erfordert hier eine stärkere Bündelung von Ressourcen einer-
seits und eine Konzentration der Kommunen auf ihre spezifischen Begabungen andererseits – 
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nicht jede Kommune wird künftig Gewerbeflächen, Freizeitinfrastruktur und kommunale Dienste 
in vollem Umfang vorhalten können. Aber auch die Kooperation mit den benachbarten Gebiets-
körperschaften außerhalb der Region Hannover, wie sie beispielsweise bereits im Rahmen des 
Städtenetzes EXPO-Region praktiziert wird, ist weiter ausbaufähig. 
 
3.  Kompetenzen der Region Hannover  
3.1  Region mit Lebensqualität  
Die lebendige Vielfalt der Landschaftsräume sowie der sozio-kulturellen Lebenszusammenhänge 
in den 21 Städten und Gemeinden ist eine Stärke der Region. Von dörflich-ländlichen Ortsteilen 
über lebendige Klein- und Mittelstädte bis zu attraktiven Großstadtquartieren in der Landes-
hauptstadt Hannover bietet sich ein ausdifferenziertes Angebot an Wohnformen und Wohnum-
feldausstattungen, das individuelle Lebensstile ermöglicht. In gleichem Maße wird die Lebens-
qualität der Region Hannover durch ökologische Faktoren geprägt. Der Zustand der Umweltgüter 
Luft, Wasser und Boden ist in der Region Hannover vergleichsweise gut. Natur und Landschaft in 
der Region sind durch ein Freiraumsystem vernetzt, das vielfältige ökologische Funktionen 
wahrnimmt. Seine differenzierte Erschließung durch ein Rad- und Wanderwegenetz sowie durch 
Freizeiteinrichtungen bietet den Menschen in der Region Hannover attraktive Möglichkeiten zur 
Naherholung. Eine Stärke der Region ist, dass der hohen Lebensqualität gleichzeitig niedrige 
Lebenshaltungskosten gegenüber stehen.  
 
3.2  Zukunftsfähigkeit durch regionales Denken und Handeln  
Die Region Hannover verfügt über mehr als 4 Jahrzehnte Erfahrung in regionaler Kooperation. 
Kaum ein anderer Verdichtungsraum in Deutschland hat so intensiv und konsequent an der 
Schaffung einer regionalen Politik- und Handlungsebene gearbeitet wie die Region Hannover. 
Wurden bereits durch den früheren Großraumverband wesentliche regionale Aufgaben (ÖPNV, 
Regionalplanung, Wirtschaftsförderung, Naherholungsplanung) für die gesamte Region wahrge-
nommen, konnten mit der Region Hannover zum 1.11.2001 alle wesentlichen regionalen Kom-
petenzen bei einer regionalen Institution gebündelt werden. Diese regionalpolitische Hand-
lungsmöglichkeit eröffnet der Region vielfältige Chancen. Sie eröffnet den Weg, sowohl 
teilräumliche Egoismen zu Gunsten gesamtregionaler Aspekte zurückzustellen als auch Vorteile 
und Lasten in der Region gerechter zu verteilen. Durch die Bildung der Region ist aber auch die 
politische Möglichkeit gegeben, sich den Herausforderungen entschlossen zu stellen und 
Probleme im regionalen Konsens zu lösen.  
 
3.3  Rolle der Landeshauptstadt Hannover  
Für die Leistungsfähigkeit und Ausstrahlung der Region hat die Landeshauptstadt Hannover eine 
herausragende Bedeutung. Diese resultiert insbesondere aus ihrer zentralen Stellung innerhalb 
des Landes Niedersachsen mit hochrangigen Funktionen als Landeshauptstadt und Standort für 
Politik und Verwaltung. Als Universitäts-, Hochschul- und Forschungsstandort mit hohem Re-
nommee in Forschung und Lehre besitzt sie bundesweite Bedeutung. Sie ist Standort wichtiger 
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen und weltweit bedeutender Messen. Die Versor-
gungs- und Erlebnisfunktion der Innenstadt mit einem vielfältigen Einzelhandelsangebot und 
einem großen Einzugsgebiet sowie die soziokulturelle Vielfalt der Lebenszusammenhänge in den 
Quartieren, tragen wesentlich zur Profilierung der Region bei. 
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3.4 Energiewirtschaft und Klimaschutz  
Vor dem Hintergrund der auf der UN-Konferenz in Rio de Janeiro formulierten globalen Verpflich-
tung zum verantwortungsvollen und gerechten Umgang mit den Ressourcen kommt dem in der 
Region Hannover versammelten Know-how und unternehmerischen Potenzial im Energiesektor 
eine besondere Bedeutung zu. Unter anderem wurden in der Region Hannover erfolgreiche An-
sätze regenerativer Energieerzeugung und dezentraler Energieversorgung realisiert. Ein breites 
Spektrum an Institutionen und Firmen, die in den Bereichen Klimaschutz und Energie tätig sind 
sowie vielfältige lokale und regionale Ansätze zu verstärkten Energiespar- und Klimaschutzaktivi-
täten, die durch die regionale Klimaschutzagentur unterstützt werden, ermöglichen eine weitere 
Profilierung als Klimaschutzregion.  
 
3.5  Kompetenz für Mobilität  
Das Spektrum der Aktivitäten in der Mobilitätswirtschaft ist in der Region Hannover besonders 
diversifiziert. Von der Fahrzeugproduktion über die Logistik, die Entwicklung von Mobilitätsdienst-
leistungen bis zum Verkehrsmanagement nimmt die Region Hannover eine führende Stellung 
ein. Eng verknüpft mit dem Fahrzeugbau sind zahlreiche größere und kleinere Zulieferbetriebe 
sowie hochspezialisierte Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. Aus der Entwicklung ihres 
beispielhaften Nahverkehrssystems und der Profilierung durch innovative Lösungen im Öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) besitzt die Region Know-how, das international nachgefragt 
wird.  
 
3.6  Das Hannover-Projekt (Hannoverimpuls)  
Mit dem Hannover-Projekt als Gemeinschaftsinitiative der Region Hannover und der Landes-
hauptstadt Hannover zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Region Hannover 
liegt ein umfassendes Konzept zur zielorientierten Förderung des Wirtschaftsraumes vor. Dieses 
identifiziert die fünf Branchen Automobil, Laser, Produktionstechnik, Bio- und Medizintechnik so-
wie Informations- und Kommunikationstechnologie als diejenigen, in denen bereits besondere 
Kompetenzen und ausbaufähige Potenziale in der Region Hannover vorhanden sind. Insgesamt 
wurden 26 einzelne Projekte erarbeitet, deren überwiegender Teil auf die Fokusbranchen zuge-
schnitten ist. Der angestrebten integrativen Strategie der regionalen Wirtschaftsentwicklung soll 
insbesondere dadurch Rechnung getragen werden, dass zur Unterstützung der Wirkung der in-
vestiven branchenspezifischen Projekte zeitgleich prozessorientierte Querschnittsprojekte – wie z. 
B. Gründungs- und Wachstumswettbewerbe, Arbeitsmarktprojekte und Projekte zur Steigerung 
der regionalen Attraktivität – in einem Maßnahmenbündel umgesetzt werden. Diese einheitliche 
Umsetzung der Projekte obliegt der Hannoverimpuls GmbH, die im April 2003 die Arbeit aufge-
nommen hat. 
 
4.  Ziele und vorrangige Aufgaben  
4.1  Kernaufgaben der Regionalplanung  
Wichtige Dienstleistung der Regionalplanung für Wirtschaft und Gesellschaft ist die Sicherung der 
Raumqualitäten und die Schaffung von Planungssicherheit. In diesem Sinne hat die Regionalpla-
nung auch künftig Ordnungs- und Entwicklungsaufgaben gleichermaßen wahrzunehmen. Dabei 
muss sie zwischen konkurrierenden und häufig konfligierenden Nutzungsansprüchen vermitteln 
und dem Gemeinwohl Vorrang vor teilräumlichen oder individuellen Egoismen einräumen. Vor-
rangige Leitvorstellung für die Region Hannover ist eine nachhaltige Raumentwicklung. Dies be-
deutet, dass die wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen sozialen, kulturellen und 
ökologischen Funktionen in Einklang gebracht werden sollen. In diesem Sinne muss die Regio-
nalplanung einen wirksamen Rahmen für die Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung setzen. 
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Wesentliche Instrumente hierfür sind das abgestufte Siedlungssystem, die Definition von Vor-
rang- und Vorbehaltsfunktionen sowie die langfristige Sicherung von Standorten und Trassen für 
die Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur.  
 
4.2  Integrierte Siedlungs- und Verkehrsentwicklung  
Die Einheit von Siedlung und Verkehr ist nach wie vor wesentlicher Bestandteil des Leitbildes zur 
Entwicklung der Region Hannover. Angesichts des wirtschaftlichen Strukturwandels, der demo-
graphischen Veränderungen, des Drucks auf die Fläche und den Freiraum wird die vorrangige 
Zukunftsaufgabe sein, stärker als bisher das Leitbild einer Dezentralen Konzentration und einer 
„Region der kurzen Wege“ zu verfolgen. Damit will die Region zur Auslastung der vorhandenen 
öffentlichen wie privaten Infrastruktur beitragen. Deshalb sind Wohn- und Arbeitsstätten schwer-
punktmäßig im Oberzentrum Hannover sowie den Mittelzentren zu sichern und zu entwickeln. 
Die Mittelzentren übernehmen weiterhin herausgehobene Bündelungs- und Entlastungsfunktio-
nen; sie sind neben der Landeshauptstadt die Leistungsträger der Regionalentwicklung. In den 
Grundzentren ist die Siedlungsentwicklung vorrangig auf die zentralörtlichen und ÖPNV-
erschlossenen Bereiche sowie auf ausgewählte ländliche Siedlungen mit guter Infrastrukturaus-
stattung zu konzentrieren. 
 
4.3  Intraregionale Kooperation und Kommunikation  
Die Bewältigung der regionalen Herausforderungen bedarf der Verbesserung der intraregionalen 
und überregionalen Kooperation und Kommunikation. Insbesondere ist aufgrund veränderter 
Rahmenbedingungen im Bereich Wirtschaft und Bevölkerung sowie der öffentlichen Finanzen bei 
der Ausweisung von Siedlungs- und Gewerbeflächen und Standorten für den Einzelhandel eine 
Abstimmung mehr denn je geboten. Hier ist eine bessere Abstimmung der Planungen zwischen 
den einzelnen Städten und Gemeinden anzustreben. Der Regionalplanung kommt hierbei – über 
ihre gesetzlichen Pflichtaufgaben hinaus - eine besondere Kommunikations- und Moderations-
funktion zu.  
 
4.4  Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Frei- und Land-

schaftsräume  
Eine wesentliche Aufgabe nachhaltiger Raumentwicklung ist der Erhalt und die Verbesserung der 
Umweltqualität in der Region durch den Schutz und die Entwicklung der natürlichen Lebens-
grundlagen (Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima) sowie die Sicherung und Entwicklung 
der Frei- und Landschaftsräume. Hierzu sollen besonders wertvolle Gebiete geschützt und entwi-
ckelt werden. Das Freiraumsystem im Übergangsbereich der Landeshauptstadt Hannover zu den 
angrenzenden Städten und Gemeinden soll gesichert und weiterentwickelt werden. Auch die 
anderen Landschaftsräume der Region müssen in ihrer Erlebnis- und Erholungsfunktion gestärkt 
werden. Dabei kommt der Qualifizierung des regionalen Freizeit-Wegenetzes besondere Bedeu-
tung zu. Angesichts der vielfältigen Potenziale sollen die Qualitäten als Gartenregion gestärkt und 
ausgebaut werden. Augenmerk ist auch auf die Rolle der Land- und Forstwirtschaft mit ihren ö-
konomischen und ökologischen Leistungen, ihre Einbindung in die Landschaftspflege und auf re-
gionale Anstrengungen, wie z. B. die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte zu richten.  
 
4.5  Aufbau der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen 
Die seit Jahrzehnten verfolgte interregionale Kooperation ist weiter zu stärken und zu verbessern. 
Eine Intensivierung gilt vor allem der Zusammenarbeit mit den benachbarten Städten (Städtenetz 
EXPO Region) und Landkreisen, da der Strukturwandel im Bereich der Wirtschaft und des Einzel-
handels mit seinen Auswirkungen, wie auch das Wanderungsverhalten der Bevölkerung über die 
Regionsgrenzen hinausgeht. Im Zuge der gemeinsam mit dem Raum Braun-
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schweig/Wolfsburg/Salzgitter und Göttingen verfolgten Positionierung im deutschen System der 
Metropolregionen ist die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit (Internationaler Messestandort, 
bedeutsames Verwaltungszentrum, Kompetenzen für Klimaschutz/-forschung /-anwendung) der 
Region zu erhöhen. 
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